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Stadt Nettetal 
 

331/2019 Bebauungsplan Hi-23 "Westlich Im Windfang", Öffentliche Auslegung 

 
Der Rat der Stadt Nettetal hat am 13.03.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes Hi-23 „Westlich 
Im Windfang“ beschlossen. 
 
Weiterhin hat der Ausschuss für Stadtplanung der Stadt Nettetal in seiner Sitzung am 27.11.2018 die 
öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  
 
Das Plangebiet befindet sich nördlich des Stadtteilzentrums Lobberich, westlich der Straße Im Wind-
fang. 
 
Folgendes wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der zurzeit geltenden Fassung ortsüblich bekanntgemacht: 
 
Der Entwurf nebst Begründung einschließlich Umweltbericht gemäß § 2a BauGB wird in der Zeit vom 
06.05.2019 bis zum 07.06.2019 während der allgemeinen Dienststunden, und zwar 
 
montags bis donnerstags    von   8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und  
     von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie 
freitags    von   8.30 Uhr bis 12.00 Uhr  
 
im Rathaus der Stadt Nettetal, Doerkesplatz 11, Fachbereich Stadtplanung im Flur vor den Räumen 
305 und 306 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.  
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Stadt Nettetal, Räume 306, 307, 320, 322 und 323 des o.g. Rathauses vorgebracht 
werden.  
 
Die Unterlagen stehen auch auf der Internetseite der Stadt Nettetal (www.nettetal.de >>Startseite >> 
Bürger & Rathaus >> Planen & Bauen >> Aktuelle Planungen) zum Download zur Verfügung. 
 
Zum Bebauungsplan Hi-23 „Westlich Im Windfang“ liegen folgende allgemeine Umweltinformationen 
vor: 
 

Themenblock Umweltinformation Kurzinhalt 

Mensch und Gesundheit Mess-Station des LUQS (Luft-
qualitätsüberwachungssystem 
des Landes NRW) an der 
Straße „Juiser Feld“ in Nette-
tal-Kaldenkirchen  

Repräsentative Messwerte 
und Untersuchungsparame-
ter für den gesamten Stadt-
raum zu Luftschadstoffen 
und Stäuben 

 Umweltbericht Die Einschränkungen der Art 
der gewerblichen Nutzung 
nach den Vorgaben des Ab-
standserlasses NRW sichern 
den vorbeugenden Immissi-
onsschutz. 

Ein Teilbereich einer land-
wirtschaftlichen Fläche geht 
als Produktionsfläche für 
Nahrungs- und Futtermittel 
verloren. 

http://www.nettetal.de/
http://www.nettetal.de/C125751B0035A6F1/html/35D5428B3D0CF582C12575430048D71C?opendocument&nid1=25215
http://www.nettetal.de/C125751C003D1532/html/2EF55E67652234EBC1257543003AE669?opendocument&nid1=86531


Nr. 14/2019 Amtsblatt des Kreises Viersen Seite 3 

Flora, Fauna und biologische 
Vielfalt 

Fachinformationssystem des 
Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz Nord-
rhein-Westfalen, Landes-Bio-
topkartierung 

Schützenswerte Biotope 

 Fachinformationssystem des 
Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz Nord-
rhein-Westfalen, Geschützte 
Arten in Nordrhein-Westfalen 

Liste der möglichen pla-
nungsrelevanten Arten 

 Umweltbericht  

 

Die beabsichtigte Planung 
wirkt sich auf den Zustand 
des Schutzgutes nicht we-
sentlich nachteilig aus. 

 Landschaftspflegerischer 
Fachbeitrag  

 

Durch Maßnahmen sowohl 
im Plangebiet als auch durch 
externe Maßnahmen ist ein 
vollständiger naturschutz-
rechtlicher Ausgleich für Ein-
griffe in Boden, Natur und 
Landschaft ermöglicht. 

Fläche, Boden und Grund-
wasser  

Geografisches Rauminforma-
tionssystem des Kreis Vier-
sen, Altlastverdachtsflächen-
kataster 

Keine Eintragungen von Alt-
standorten oder Altlastver-
dachtsflächen im Geltungs-
bereich 

 Karte der schutzwürdigen Bö-
den NRW  

Schutzstatus der Bodentypen 

 Umweltbericht  

 

Die beabsichtigte Planung 
wirkt sich auf den Zustand 
des Schutzgutes nicht erheb-
lich nachteilig aus. 

Wasser Umweltbericht Die beabsichtigte Planung 
wirkt sich auf den Zustand 
des Schutzgutes nicht erheb-
lich nachteilig aus. 

Luft und Klima Mess-Station des LUQS (Luft-
qualitätsüberwachungssystem 
des Landes NRW) an der 
Straße „Juiser Feld“ in Nette-
tal-Kaldenkirchen 

Repräsentative Messwerte 
und Untersuchungsparame-
ter für den gesamten Stadt-
raum zur Luftqualität und zu 
relevanten Klimafaktoren 

 Umweltbericht Die beabsichtigte Planung 
wirkt sich auf den Zustand 
des Schutzgutes nicht erheb-
lich nachteilig aus. 

Kultur- und sonstige Sachgü-
ter 

Denkmalliste der Stadt Nette-
tal 

Liste der Baudenkmäler im 
Stadtgebiet (kein Eintrag im 
Planbereich) 

 Umweltbericht  

 

Die beabsichtigte Planung 
wirkt sich auf den Zustand 
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des Schutzgutes nicht erheb-
lich nachteilig aus. 

Landschaft und Landschafts-
bild 

Umweltbericht Die Maßnahmen zur Gestal-
tung einer Ortsrandeingrü-
nung lassen keine wesentlich 
nachteiligen Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes 
erwarten. 

Wechselbeziehungen und 
kumulative Wirkungen 

Umweltbericht Die Wechselwirkungen ent-
sprechen den grundsätzlich 
zu erwartenden prozessualen 
Veränderungen, die mit einer 
zusätzlichen Bebauung und 
Versiegelung einhergehen. 
Kumulative Wirkungen mit er-
heblich beeinträchtigender 
Wirkung sind nicht zu erwar-
ten. 

Abfall- und Energiebewirt-
schaftung 

Umweltbericht Die beabsichtigte Planung 
hat keine wesentlich nachtei-
ligen Auswirkungen für die 
Abfall- und Energiebewirt-
schaftung. 

 

Die nachfolgenden umweltbezogenen Gutachten wurden zur Begründung einschließlich des Umwelt-
berichtes gemäß § 2a BauGB herangezogen und liegen mit aus: 
 

Themenblock Umweltinformation Kurzinhalt 

Fauna und Flora einschließ-
lich der biologischen Vielfalt 

Artenschutzprüfung  Keine Betroffenheit pla-
nungsrelevanter Arten 

 Landschaftspflegerischer 
Fachbeitrag 

Eingriffs-/Ausgleichsbilanzie-
rung und Festlegung von 
Ausgleichsmaßnahmen 

Boden und Wasser 
 

Umgang mit Niederschlags-
wasser 

Eignung der Böden für eine 
Versickerung des Nieder-
schlagswassers 

 

Im Rahmen der Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende umweltbezo-
gene Stellungnahmen eingegangen: 
 

Themenblock Stellungnahme Kurzinhalt 

 Landschaft und Land-
schaftsbild 

Landwirtschaftskammer Ortsrandeingrünung ohne 
Beeinträchtigung von Anbau-
flächen 

Externe Ausgleichsmaßnah-
men außerhalb von landwirt-
schaftlichen Flächen  
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Sonstige Sachgüter Kampfmittelbeseitigungs-
dienst 

Bei Erdarbeiten mit erhebli-
chen mechanischen Belas-
tungen wird eine Sicherheits-
detektion empfohlen 

 

 

Zu den Themenblöcken Mensch und Gesundheit, Flora, Fauna und biologische Vielfalt, Fläche, Bo-
den und Grundwasser, Wasser, Luft und Klima, Wechselbeziehungen und kumulative Wirkungen so-
wie Abfall- und Energiebewirtschaftung wurden keine umweltrelevanten Stellungnahmen vorgebracht. 
 
Zum Entwurf des Bebauungsplanes Hi-23 „Westlich Im Windfang“ gehören eine Begründung ein-
schließlich eines Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB. 
 
Es wird ferner darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs. 2, 2. Halbsatz BauGB nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können. 
 
Über die fristgerecht vorgebrachten Stellungnahmen entscheidet der Rat der Stadt Nettetal.  
 
Nettetal, den 17.04.2019  
 
Im Auftrag 
 
gez. Eckert 
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Herausgeber: Der Landrat des Kreises Viersen 

- Amt für Personal und Organisation -  

Rathausmarkt 3, 

41747 Viersen 

Tel.: (02162) 39 - 1755 

E-Mail: amtsblatt@kreis-viersen.de  

Erscheinungsweise: Alle 14 Tage  

Topographisches Landeskartenwerk: 

Vervielfältigt und veröffentlicht mit Genehmigung  

des Landrats des Kreises Viersen 

- Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation 

Bezug: Inklusive Versandkosten  

Jahresabonnement: 48,00 EUR 

Einzelabgabe: 1,20 EUR 

Zahlbar im Voraus nach Erhalt der Rechnung 

(Zu bestellen beim Herausgeber) 

Kündigung: Nur zum Jahresende, sie muss bis 

zum 31. Oktober beim Herausgeber vorliegen. 

Verantwortlich für den Inhalt: Landrat Dr. Andreas Coenen 

Druck: Hausdruckerei Kreisverwaltung Viersen 
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